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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

INTERNATIONALE ÜBEREINKÜNFTE 

Mitteilung über den Tag nach der Unterzeichnung des partnerschaftlichen Abkommens über 
nachhaltige Fischerei zwischen der Europäischen Union und der Republik Senegal und des 
Protokolls über die Durchführung des partnerschaftlichen Abkommens über nachhaltige Fischerei 

zwischen der Europäischen Union und der Republik Senegal 

Am 20. November 2014 haben die Europäische Union und die Republik Senegal das partnerschaftliche Abkommen 
über nachhaltige Fischerei zwischen der Europäischen Union und der Republik Senegal sowie das Protokoll über die 
Durchführung des partnerschaftlichen Abkommens über nachhaltige Fischerei unterzeichnet. 

Das Abkommen und das Protokoll werden ab dem 20. November 2014 gemäß Artikel 17 des Abkommens bzw. 
Artikel 12 des Protokolls vorläufig angewendet.  
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BESCHLUSS (EU) 2015/105 DES RATES 

vom 14. April 2014 

über die Unterzeichnung — im Namen der Union — des Protokolls zum Abkommen über 
Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Aserbaidschan andererseits über ein Rahmenab
kommen zwischen der Europäischen Union und der Republik Aserbaidschan über die allgemeinen 
Grundsätze für die Teilnahme der Republik Aserbaidschan an Programmen der Union und über 

die vorläufige Anwendung dieses Protokolls 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 212 in Verbindung mit 
Artikel 218 Absatz 5, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Am 18. Juni 2007 hat der Rat die Kommission ermächtigt, ein Protokoll zum Abkommen über Partnerschaft und 
Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Republik Aserbaidschan andererseits (1) über ein Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Union und der 
Republik Aserbaidschan über die allgemeinen Grundsätze für die Teilnahme der Republik Aserbaidschan an den 
Programmen der Union (im Folgenden „Protokoll“) auszuhandeln. 

(2)  Die Verhandlungen sind abgeschlossen worden. 

(3)  Das Protokoll über ein Rahmenabkommen dient dazu, die finanziellen und technischen Regeln festzulegen, die 
die Republik Aserbaidschan zur Teilnahme an bestimmten Programmen der Union befähigen. Bei dem durch das 
Protokoll gebildeten horizontalen Rahmen handelt es sich um eine Maßnahme der wirtschaftlichen, finanziellen 
und technischen Zusammenarbeit, durch die Zugang zu Unterstützung, insbesondere zu finanzieller 
Unterstützung, gewährt wird, die von der Union entsprechend den Programmen geleistet wird. Der Rahmen gilt 
lediglich für die Programme, bei denen die maßgeblichen Gesetzgebungsakte zur Einrichtung der Programme die 
Möglichkeit einer Teilnahme der Republik Aserbaidschan vorsehen. Die Unterzeichnung und vorläufige 
Anwendung des Protokolls hat deshalb nicht die Ausübung von Befugnissen gemäß den verschiedenen sektorbe
zogenen Politiken zur Folge, die mit den Programmen verfolgt werden; die Ausübung der Befugnisse geht 
vielmehr auf die Akte zur Einrichtung der Programme zurück. 

(4)  Das Protokoll sollte im Namen der Union unterzeichnet werden, und es sollte bis zum Abschluss der für seinen 
Abschluss erforderlichen Verfahren vorläufig angewandt werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Unterzeichnung des Protokolls — im Namen der Union — zum Abkommen über Partnerschaft und Zusammen
arbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Aserbaidschan 
andererseits über ein Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Union und der Republik Aserbaidschan über die 
allgemeinen Grundsätze für die Teilnahme der Republik Aserbaidschan an den Programmen der Union (im Folgenden 
„Protokoll“) wird vorbehaltlich des Abschlusses des Protokolls genehmigt. 

Der Wortlaut des Protokolls ist diesem Beschluss beigefügt. 

Artikel 2 

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu bestellen, die befugt ist (sind), das Protokoll im Namen der 
Union zu unterzeichnen. 
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(1) ABl. L 246 vom 17.9.1999, S. 3. 



Artikel 3 

Das Protokoll wird ab dem Tag seiner Unterzeichnung (1) vorläufig angewandt, bis die für seinen Abschluss erforder
lichen Verfahren abgeschlossen sind. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Luxemburg am 14. April 2014. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
C. ASHTON  
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(1) Der Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens wird auf Veranlassung des Generalsekretariats des Rates im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht. 



PROTOKOLL 

zum Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Europäischen 
Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Aserbaidschan andererseits 
über ein Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Union und der Republik Aserbaidschan 
über die allgemeinen Grundsätze für die Teilnahme der Republik Aserbaidschan an Programmen 

der Union 

DIE EUROPÄISCHE UNION, im Folgenden „Union“, 

einerseits und 

DIE REPUBLIK ASERBAIDSCHAN, im Folgenden „Aserbaidschan“, 

andererseits, 

nachstehend zusammen „Vertragsparteien“ genannt — 

IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE: 

(1) Aserbaidschan hat ein Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit mit den Europäischen Gemein
schaften und ihren Mitgliedstaaten (im Folgenden „Abkommen“) (1) geschlossen, das am 1. Juli 1999 in Kraft 
getreten ist. 

(2)  Der Europäische Rat begrüßte auf seiner Tagung vom 17. und 18. Juni 2004 die Vorschläge der Europäischen 
Kommission für eine Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) und billigte die Schlussfolgerungen des Rates vom 
14. Juni 2004. 

(3)  Der Rat hat diese Politik bei zahlreichen anderen Gelegenheiten in seinen Schlussfolgerungen unterstützt. 

(4)  Am 5. März 2007 brachte der Rat seine Unterstützung für das in der Mitteilung der Europäischen Kommission 
vom 4. Dezember 2006 dargelegte allgemeine Konzept zur Ermöglichung einer Beteiligung von ENP-Partner
staaten an Gemeinschaftsagenturen und -programmen zum Ausdruck, wenn dies im Einzelfall sinnvoll ist und 
sofern die betreffende Rechtsgrundlage dies zulässt. 

(5)  Aserbaidschan hat seinen Wunsch nach Teilnahme an mehreren Programmen der Union zum Ausdruck gebracht. 

(6)  Die besonderen Voraussetzungen und Bedingungen, die für die Teilnahme Aserbaidschans an jedem einzelnen 
Programm der Union gelten, insbesondere der von Aserbaidschan zu leistende finanzielle Beitrag sowie die 
Berichterstattungs- und Evaluierungsverfahren, sollten in Form von Vereinbarungen zwischen der Europäischen 
Kommission und den zuständigen Behörden Aserbaidschans festgelegt werden — 

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN: 

Artikel 1 

Aserbaidschan kann an allen laufenden und künftigen Programmen der Union teilnehmen, die nach den einschlägigen 
Vorschriften zur Annahme dieser Programme Aserbaidschan zur Teilnahme offenstehen. 

Artikel 2 

Aserbaidschan leistet finanzielle Beiträge zum Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union, deren Höhe sich nach den 
spezifischen Programmen richtet, an denen Aserbaidschan teilnimmt. 

Artikel 3 

Vertreter Aserbaidschans können bei den Aserbaidschan betreffenden Punkten als Beobachter an den Sitzungen der 
Verwaltungsausschüsse für die Überwachung der Programme der Union teilnehmen, zu denen Aserbaidschan finanzielle 
Beiträge leistet. 
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(1) Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits 
und der Republik Aserbaidschan andererseits (ABl. L 246 vom 17.9.1999, S. 3). 



Artikel 4 

Für die von Teilnehmern aus Aserbaidschan unterbreiteten Projekte und Initiativen gelten hinsichtlich der betreffenden 
Programme soweit wie möglich dieselben Bedingungen, Regeln und Verfahren wie für die Mitgliedstaaten. 

Artikel 5 

(1) Die besonderen Voraussetzungen und Bedingungen, die für die Teilnahme Aserbaidschans an jedem einzelnen 
Programm der Union gelten, insbesondere der von Aserbaidschan zu leistende finanzielle Beitrag sowie die Berichterstat
tungs- und Evaluierungsverfahren, sind in Form von Vereinbarungen zwischen der Europäischen Kommission und den 
zuständigen Behörden Aserbaidschans auf der Grundlage der in den betreffenden Programmen vorgesehenen Kriterien 
festzulegen. 

(2) Ersucht Aserbaidschan für die Teilnahme an einem bestimmten Programm der Union um Unterstützung im 
Rahmen der Außenhilfe der Union nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1638/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (1) oder nach ähnlichen, später erlassenen Verordnungen, die Außenhilfe der Union für Aserbaidschan 
vorsehen, so werden die Bedingungen für die Verwendung der Außenhilfe der Union durch Aserbaidschan in einer 
Finanzierungsvereinbarung im Einklang insbesondere mit Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 1638/2006 festgelegt. 

Artikel 6 

(1) In jeder nach Artikel 5 geschlossenen Vereinbarung wird im Einklang mit der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) festgelegt, dass die Finanzkontrolle oder Rechnungsprü
fungen oder andere Überprüfungen, einschließlich Verwaltungsuntersuchungen, von der Europäischen Kommission, dem 
Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung und dem Rechnungshof oder unter deren Aufsicht durchgeführt werden. 

(2) Für die Finanzkontrolle und die Rechnungsprüfungen, die administrativen Maßnahmen, Sanktionen und die 
Wiedereinziehung von Geldern werden detaillierte Bestimmungen festgelegt, mit denen der Europäischen Kommission, 
dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung und dem Rechnungshof Befugnisse übertragen werden, die ihren 
Befugnissen gegenüber den in der Union niedergelassenen Begünstigten und Auftragnehmern entsprechen. 

Artikel 7 

(1) Dieses Protokoll gilt für den Zeitraum, in dem das Abkommen in Kraft ist. 

(2) Dieses Protokoll wird von den Vertragsparteien nach ihren jeweiligen Verfahren unterzeichnet und genehmigt. 

(3) Jede Vertragspartei kann dieses Protokoll durch schriftliche Notifizierung an die andere Vertragspartei kündigen. 
Dieses Protokoll tritt sechs Monate nach dem Tag dieser Notifizierung außer Kraft. Das Außerkrafttreten des Protokolls 
aufgrund der Kündigung durch eine der Vertragsparteien hat keinen Einfluss auf die Überprüfungen und Kontrollen, die 
gemäß den Artikeln 5 und 6 gegebenenfalls durchzuführen sind. 

Artikel 8 

Beide Vertragsparteien können spätestens drei Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Protokolls und danach alle drei Jahre 
die Umsetzung dieses Protokolls auf der Grundlage der tatsächlichen Teilnahme Aserbaidschans an Programmen der 
Union überprüfen. 

Artikel 9 

Dieses Protokoll gilt einerseits nach Maßgabe des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union für die Gebiete, 
in denen dieser Vertrag angewandt wird, sowie andererseits für das Hoheitsgebiet Aserbaidschans. 

24.1.2015 L 19/5 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) Verordnung (EG) Nr. 1638/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 2006 zur Festlegung allgemeiner 
Bestimmungen zur Schaffung eines Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments (ABl. L 310 vom 9.11.2006, S. 1). 

(2) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung 
für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298 vom 
26.10.2012, S. 1). 



Artikel 10 

(1) Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den Tag folgt, an dem die Vertragsparteien 
einander auf diplomatischem Wege den Abschluss der für sein Inkrafttreten erforderlichen Verfahren notifiziert haben. 

(2) Für die Zeit bis zu seinem Abschluss und Inkrafttreten kommen die Vertragsparteien überein, dieses Protokoll ab 
dem Tag seiner Unterzeichnung bis zu seinem späteren Abschluss vorläufig anzuwenden. 

Artikel 11 

Dieses Protokoll ist Bestandteil des Abkommens. 

Artikel 12 

Dieses Protokoll ist in zwei Urschriften in bulgarischer, dänischer, deutscher, englischer, estnischer, finnischer, franzö
sischer, griechischer, italienischer, kroatischer, lettischer, litauischer, maltesischer, niederländischer, polnischer, portugie
sischer, rumänischer, schwedischer, slowakischer, slowenischer, spanischer, tschechischer, ungarischer und aserbaidscha
nischer Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.  
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За Европейския съюз 
Рог la Unión Europea 
Za Evropskou unii 
For Den Europæiske Union 
Für die Europäische Union 
Euroopa Liidu nimel 
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
For the European Union 
Pour l'Union européenne 
Za Europsku uniju 
Per l'Unione europea 
Eiropas Savienības vārdā – 
Europos Sąjungos vardu 
Az Európai Unió részéről 
Għall-Unjoni Ewropea 
Voor de Europese Unie 
W imieniu Unii Europejskiej 
Pela União Europeia 
Pentru Uniunea Europeană 
Za Európsku úniu 
Za Evropsko unijo 
Euroopan unionin puolesta 
För Europeiska unionen 
Avropa İttifaqı adından  

За Република Азербайджан 
Por la República de Azerbaiyán 
Za Ázerbájdžánskou republiku 
For Republikken Aserbajdsjan 
Für die Republik Aserbaidschan 
Aserbaidžaani Vabariigi nimel 
Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν 
For the Republic of Azerbaijan 
Pour la République d'Azerbaïdjan 
Za Republiku Azerbajdžan 
Per la Repubblica dell'Azerbaigian 
Azerbaidžānas Republikas vārdā 
AzerbaidÞano Respublikos vardu 
Az Azerbajdzsán Köztársaság részről 
Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan 
Voor de Republiek Azerbeidzjan 
W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej 
Pela República do Azerbaijão 
Pentru Republica Azerbaidjan 
Za Azerbajdžanskú republiku 
Za Azerbajdžansko republiko 
Azerbaidžanin tasavallan puolesta 
För Republiken Azerbajdzjan 
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VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) 2015/106 DES RATES 

vom 19. Januar 2015 

zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen im 
Schwarzen Meer für 2015 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 43 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Gemäß Artikel 43 Absatz 3 des Vertrags erlässt der Rat auf Vorschlag der Kommission die Maßnahmen zur 
Festsetzung und Aufteilung der Fangmöglichkeiten in der Fischerei. 

(2) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) sind unter Berück
sichtigung der verfügbaren wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Gutachten einschließlich gegebe
nenfalls der Berichte des Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschusses für Fischerei (STECF) und anderer 
Beratungsgremien sowie der Empfehlungen der Beiräte Bestandserhaltungsmaßnahmen zu erlassen. 

(3)  Es ist Aufgabe des Rates, die Maßnahmen zur Festsetzung und Aufteilung der Fangmöglichkeiten nach Fischereien 
oder Gruppen von Fischereien im Schwarzen Meer, gegebenenfalls einschließlich bestimmter, hiermit funktional 
verbundener Bedingungen zu erlassen. Gemäß Artikel 16 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 sollten 
die Fangmöglichkeiten im Einklang mit den Zielen nach Artikel 2 Absatz 2 der genannten Verordnung festgelegt 
werden. Gemäß Artikel 16 Absatz 1 der genannten Verordnung sollten die Fangmöglichkeiten so auf die Mitglied
staaten aufgeteilt werden, dass die relative Stabilität der Fangtätigkeiten jedes einzelnen Mitgliedstaats pro Bestand 
oder Fischerei gewährleistet ist. 

(4)  Die zulässigen Gesamtfangmengen (TAC) sollten daher im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 auf 
der Grundlage der verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten unter Berücksichtigung biologischer und sozioöko
nomischer Aspekte bei gleichzeitig fairer Behandlung aller Fischereisektoren und Berücksichtigung der 
Standpunkte festgesetzt werden, die bei der Anhörung der interessierten Kreise geäußert wurden. 

(5)  Für Sprottenfischereien gilt ab dem 1. Januar 2015 die Pflicht zur Anlandung gemäß Artikel 15 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013. Gemäß Artikel 16 Absatz 2 der genannten Verordnung ist, wenn die Pflicht zur 
Anlandung für einen Fischbestand eingeführt wird, bei der Festsetzung der Fangmöglichkeiten dem Umstand 
Rechnung zu tragen, dass diese Festsetzung nicht mehr die Anlandungen, sondern die Fänge widerspiegelt. 

(6)  Für die Nutzung der in der vorliegenden Verordnung festgesetzten Fangmöglichkeiten gilt die Verordnung (EG) 
Nr. 1224/2009 des Rates (2), insbesondere die Artikel 33 und 34 der genannten Verordnung betreffend die 
Aufzeichnung von Fangmengen und die Übermittlung von Daten über ausgeschöpfte Fangmöglichkeiten. In 
diesem Zusammenhang ist daher anzugeben, welche Codes die Mitgliedstaaten verwenden müssen, wenn sie der 
Kommission Daten über Anlandungen aus Beständen übermitteln, die unter die vorliegende Verordnung fallen. 
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(1) Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die Gemeinsame Fischerei
politik und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABl. L 354 vom 
28.12.2013, S. 22). 

(2) Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur 
Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 847/96, 
(EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) Nr. 2115/2005, (EG) Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) 
Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, (EG) Nr. 1342/2008 sowie zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und (EG) Nr. 1966/2006 (ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1). 



(7)  Nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 des Rates (1) hat der Rat bei der Festsetzung der TAC festzulegen, 
für welche Bestände die Artikel 3 und 4 insbesondere in Anbetracht der biologischen Lage der Bestände nicht 
gelten. 

(8)  Um eine Unterbrechung der Fangtätigkeiten zu vermeiden und den Lebensunterhalt der Fischer in der Union zu 
sichern, sollte diese Verordnung ab dem 1. Januar 2015 gelten. Aus Gründen der Dringlichkeit sollte diese 
Verordnung unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung werden die Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände im Schwarzen Meer für das 
Jahr 2015 festgelegt. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

Diese Verordnung gilt für Unionsschiffe, die im Schwarzen Meer fischen. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

a)  „Schwarzes Meer“ ist das geografische Untergebiet 29 im Sinne des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 
des Europäischen Parlaments und des Rates (2); 

b)  „Unionsschiff“ ist ein Unionsschiff im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013; 

b)  „Bestand“ ist der Bestand im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 14 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013; 

c)  „zulässige Gesamtfangmenge“ (TAC) ist: 

i)  in Fischereien, die der Pflicht zur Anlandung nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 unterliegen, die 
Menge eines Bestandes, die in einem Jahr gefangen werden kann; 

ii)  in allen anderen Fischereien die Menge des Bestandes, die in einem Jahr angelandet werden kann; 

d)  „Quote“ ist ein der Union, einem Mitgliedstaat oder einem Drittland zugewiesener Anteil der TAC. 

KAPITEL II 

FANGMÖGLICHKEITEN 

Artikel 4 

TAC und ihre Aufteilung 

Die TAC für Unionsschiffe, die Aufteilung dieser TAC auf die Mitgliedstaaten und die gegebenenfalls hiermit funktional 
verbundenen Bedingungen sind im Anhang aufgeführt. 
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(1) Verordnung (EG) Nr. 847/96 des Rates vom 6. Mai 1996 zur Festlegung zusätzlicher Bestimmungen für die jahresübergreifende 
Verwaltung der TACs und Quoten (ABl. L 115 vom 9.5.1996, S. 3). 

(2) Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 mit Vorschriften für die Fischerei 
im Übereinkommensgebiet der GFCM (Allgemeine Kommission für die Fischerei im Mittelmeer) und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1967/2006 des Rates betreffend die Maßnahmen für die nachhaltige Bewirtschaftung der Fischereiressourcen im Mittelmeer 
(ABl. L 347 vom 30.12.2011, S. 44). 



Artikel 5 

Besondere Aufteilungsvorschriften 

Die Aufteilung der Fangmöglichkeiten auf die Mitgliedstaaten nach der vorliegenden Verordnung lässt Folgendes 
unberührt: 

a)  Tausch zugewiesener Fangmöglichkeiten gemäß Artikel 16 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013; 

b)  Abzüge und Neuaufteilungen gemäß Artikel 37 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009; 

c)  zusätzliche Anlandungen, die nach Artikel 15 Absatz 9 der Verordnung (EG) Nr. 1380/2013 erlaubt sind; 

d)  zurückbehaltene Mengen gemäß Artikel 15 Absatz 9 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013; 

e)  Abzüge gemäß den Artikeln 105 und 107 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009. 

Artikel 6 

Bedingungen für die Anlandung der Fänge und Beifänge, die nicht der Pflicht zur Anlandung unterliegen 

Fänge und Beifänge von Steinbutt werden Falle von Fischereien, die nicht der Pflicht zur Anlandung unterliegen, nur 
dann an Bord behalten oder angelandet, wenn sie von Unionsschiffen unter der Flagge eines Mitgliedstaats gefangen 
wurden, der über eine Quote verfügt, die noch nicht ausgeschöpft ist. 

KAPITEL III 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 7 

Datenübermittlung 

Wenn die Mitgliedstaaten der Kommission gemäß den Artikeln 33 und 34 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 Daten 
über die angelandeten Bestandsmengen übermitteln, so verwenden sie die im Anhang der vorliegenden Verordnung 
angegebenen Bestandscodes. 

Artikel 8 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2015. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in allen 
Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu Brüssel am 19. Januar 2015. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
E. RINKVIS  
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ANHANG 

TAC FÜR UNIONSSCHIFFE IN TAC-REGULIERTEN GEBIETEN NACH ARTEN UND GEBIETEN 

In den folgenden Tabellen sind, nach Beständen aufgeschlüsselt, die TAC und Quoten (in Tonnen Lebendgewicht, sofern 
nicht anders angegeben) und die funktional mit ihnen verbundenen Bedingungen angegeben. 

Die Bestände sind in der alphabetischen Reihenfolge der wissenschaftlichen Bezeichnungen der Arten aufgeführt. Für die 
Zwecke dieser Verordnung gilt nachstehende Vergleichstabelle der wissenschaftlichen Bezeichnungen und der gemein
sprachlichen Bezeichnungen: 

Wissenschaftliche Bezeichnung Alpha-3-Code Gemeinsprachliche Bezeichnung 

Psetta maxima TUR Steinbutt 

Sprattus sprattus SPR Sprotte  

Art: Steinbutt 
Psetta maxima 

Gebiet: Unionsgewässer im Schwarzen Meer 
TUR/F37.4.2.C. 

Bulgarien 43,2   

Rumänien 43,2   

Union 86,4 (1)   

TAC Entfällt  Analytische TAC 
Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 fin
det keine Anwendung. 
Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 fin
det keine Anwendung.   

(1)  Fischfang, einschließlich Umladungen, Anbordnahmen, Anlandungen und Erstverkauf, ist zwischen dem 15. April und dem 15. Juni 
2015 untersagt.  

Art: Sprotte 
Sprattus sprattus 

Gebiet: Unionsgewässer im Schwarzen Meer 
SPR/F37.4.2.C 

Bulgarien 8 032,5   

Rumänien 3 442,5   

Union 11 475   

TAC Entfällt  Analytische TAC 
Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 fin
det keine Anwendung. 
Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 fin
det keine Anwendung.    
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/107 DER KOMMISSION 

vom 23. Januar 2015 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (1), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungs
erzeugnisse aus Obst und Gemüse (2), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der 
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind 
in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten 
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt. 

(2)  Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Tageswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im 
Anhang der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 23. Januar 2015 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
Jerzy PLEWA 

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung  

24.1.2015 L 19/12 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671. 
(2) ABl. L 157 vom 15.6.2011, S. 1. 



ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 EG  330,7 

IL  160,5 

MA  116,0 

TR  156,6 

ZZ  191,0 

0707 00 05 JO  229,9 

TR  179,2 

ZZ  204,6 

0709 93 10 MA  232,2 

TR  178,2 

ZZ  205,2 

0805 10 20 EG  54,1 

MA  61,0 

TN  54,1 

TR  65,0 

ZZ  58,6 

0805 20 10 IL  146,9 

MA  89,2 

ZZ  118,1 

0805 20 30, 0805 20 50, 
0805 20 70, 0805 20 90 

EG  87,6 

IL  129,5 

JM  118,0 

MA  141,2 

TR  122,7 

ZZ  119,8 

0805 50 10 TR  63,6 

ZZ  63,6 

0808 10 80 BR  63,3 

CL  88,6 

MK  26,7 

US  184,8 

ZZ  90,9 

0808 30 90 CL  265,9 

US  138,7 

ZZ  202,3 

(1)  Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1106/2012 der Kommission vom 27. November 2012 zur Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 471/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken des Außenhandels 
mit Drittländern hinsichtlich der Aktualisierung des Verzeichnisses der Länder und Gebiete (ABl. L 328 vom 28.11.2012, S. 7). Der 
Code „ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.  
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung des Beschlusses (GASP) 2015/67 des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees 
(EUCAP Sahel Mali/1/2015) vom 14. Januar 2015 zur Verlängerung des Mandats des Missionsleiters 

der GSVP-Mission der Europäischen Union in Mali (EUCAP Sahel Mali) 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 11 vom 17. Januar 2015) 

Im Titel auf dem Umschlag und auf Seite 72: 

anstatt:  „Beschluss (GASP) 2015/67 des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees (EUCAP Sahel 
Mali/1/2015) vom 14. Januar 2015 zur Verlängerung des Mandats des Missionsleiters der 
GSVP-Mission der Europäischen Union in Mali (EUCAP Sahel Mali)“ 

muss es heißen:  „Beschluss (GASP) 2015/67 des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees vom 14. Januar 
2015 zur Verlängerung des Mandats des Missionsleiters der GSVP-Mission der Europäischen 
Union in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2015)“  
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